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§ 65. Erhaltung eines gleichmäfsigen Abstandes zwischen den Backenschienen 
einer Weiche. 

Von der begrenzten Hubbewegung der Gestängeleitung überträgt der Spitzen-
verschlufs wiederum nur einen genau begrenzten Hub auf die Weiche selbst. 
Dieselben Gründe, welche dazu geführt haben, den Hubverlust durch Lockerung 
von Bolzen u. s. w. in der Gestängeleitung auf die Arbeitsleistung selbst un­
schädlich zu machen, bedingen es , auch an der Weiche auf eine Beseitigung 
der durch natürliche Abnutzung der Befestigungstheile entstehenden Ungenauig-
keiten Bedacht zu nehmen. Der Zungenausschlag, für welchen der Regulirhebel 
eingestellt ist, darf sich nicht ändern. Das ist nur zu erzielen, wenn die beiden 
Backensebienen unverrückbar zu einander fest gehalten werden. 

Bei einer Weichenbedienung von Hand gestattet es das Gegengewicht am 
Weichenbock, dafs die Zungen auch bei veränderlichem Abstände der Backen­
schienen zum Schlufs kommen. Mit Anwendung des begrenzten Hubes für den 
Stellhebel ist das ausgeschlossen. 

Die Erhaltung eines gleichmäfsigen Abstandes der Backenschienen unmittelbar 
vor den Zungenspitzen ist leicht durch Einziehung von Querverbindungsstangen 
zu erzielen. In Weichen, wo selten rangirt wird, sind die Yerbindungsstangen 
des Hilf'sehen Langschwellen-Oberbaues zu empfehlen, nachdem vorher die 
Unterlagsplatten zu den Muttern der Bolzen, welche auf die Schienenneigung 
1: 20 eingerichtet, dahin abgeändert sind, dafs sie für gerade Schienenstellung 
passen. 

In Rangirweichen sind diese Stangen hinderlich und wendet man dafür 
zweckmäfsige Spurstangen in Schienen-Unter kante an, welche den Schienenfufs 
in jeder Schienenreihe fest umklammern und durch ein Spannschlofs auf 
richtige Entfernung eingestellt werden können. Noch besser sind Stützknaggen 
an jeder Aufsenseite der Schienen. 

Obgleich diese Vorkehrungen durchaus selbstverständlich erscheinen, kann 
doch deren gewissenhafte Anwendung bei den Weichen einer Stellwerksanlage 
nicht oft genug in Erinnerung gebracht werden. 

§ 66. Zahlenwerthe für die verschiedenen Widerstände, besondere Vorrich­
tungen zur Verringerung der Bewegungs-Widerstände der Weichen. 

Auf die Herstellung und Erhaltung einer l e i c h t e n G a n g b a r k e i t der 
Stellwerke und Gestänge ist ein grofser Werth zu legen. 

Wenn der zur Umlegung einzelner Hebel eines Stellwerkes erforderliche 
Kraftaufwand zu der Nutzleistung in keinem Verhältnifs steht, so wird der 
Weichensteller am Stellwerk über Gebühr angestrengt. In dem Vorhandensein 
so bedeutender Widerstände liegt aber auch eine Gefahr für die Sicherheit des 
Betriebes. Da die Widerstände mit der Länge der Stangenleitungen wachsen 
(vergl. § 56), so ist es ganz besonders erforderlich, Stützmittel anzuwenden, 
welche geeignet sind, das Mafs des Widerstandes auf ein Geringstes ein­
zuschränken (siehe § 59). 

Wenn die Schwerfälligkeit der Bewegung schon bei kurzen Leitungen ein­
tritt, so liegt die Ursache in den meisten Fällen in einer ungeschickten bezw. 
fehlerhaften Ausführung. Zur Erlangung einer sorgsamen Herstellung ist es 
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aber auch Bedingung, eine Grenze für das höchste zulässige Mafs der Gesammt-
widerstände zu ziehen, welche nicht überschritten werden darf. 

Nach practischen Erfahrungen sind bei Stellhebeln, wo das Verhältnifs 
zwischen Last- und Kraftarm 1 : 4 beträgt und die zugehörigen Stangenleitun^en 
in geschlossenen Kugellagern geführt sind, folgende höchste Werthe für Be­
wegungswiderstände in Betracht zu ziehen : 

1. für Widerstand im Stellwerk selbst = 4 kg. 
2. „ 100 m Leitung = 3 „ 
3. „ jede Ablenkungsstelle . . . = 2 „ 
4. ,, ,, Ausgleichvorrichtung . . = 4 ,, 

Voraussetzung bleibt dabei noch die Verwendung eines Spitzenverschlusses mit 
g l e i c h z e i t i g e r Zungenbewegung, die von 42 mm starkem Rohrgestänge 
oder die von Rundeisen- oder Rundstahlgestänge. 

Werden statt der vollen nur halbe Kugellager, Walzen oder verschiebbare 
Rollen angewendet, so bleiben bei 42 mm starker Stangenleitung die Zahlen­
werthe annähernd dieselben. 

Liegt dagegen das Gestänge auf Tragrollen, so ist der Werth zu 2. um 
das Siebenfache gröfser. 

Die Arbeitsleistung, welche bei Umstellung eines Hebels einem Weichen­
steller zugemuthet werden darf, besteht darin, 200 kg 250 mm hoch zu heben, 
d. h. also bei einer Hubbewegung von 250 mm 200 kg Zug oder Druck auf 
das Gestänge auszuüben. Bei einem Uebersetzungsverhältnifs der Arme des 
Stellhebels von 1 : 4 entspricht dieses einem Kraftaufwande von 50 kg. 

Die Bedienung des Stellhebels wird erleichtert, wenn auf die begrenzte 
Wegelänge stets ein gleicher Kraftaufwand sich vertheilt. Dieses führt zur 
Anwendung der in den vorhergehenden Paragraphen besprochenen Spitzen­
verschlüsse mit getrennter Zungenbewegung. Wenn nun auch bei diesen Vor­
richtungen der Bewegungswiderstand einer Weiche leichter zu überwinden ist. 
so bleiben doch bei Weichenkuppelungen oder bei dem Vorhandensein von 
Druckschienen (vergl. § 6 7 ) , von welch letzteren jede ein Mehr an Kraft­
aufwand am Stellhebel bis zu 8 kg erfordert, Einrichtungen erwünscht, welche 
die Bewegungswiderstände der Weichen an sich verringern. 

Werden Spitzenverschlüsse mit gleichzeitiger Zungenbewegung benutzt, so 
ist für eine Kuppelung zweier Weichen oder die Anhängung von Druckschienen 
überhaupt Vorbedingung, dafs die Widerstände der Zungenverschiebungen auf 
das zu erreichende niedrigste Mafs gebracht worden sind. Hiernach beurtheilt 
sich erst, ob eine Kuppelung u. s. w. zulässig ist, d. h. ob die zur Verfügung 
stehende Kraft der gröfseren Anforderung genügt. 

Mangels anderer Vorrichtungen ist ein sorgfältiges Oelen bez. Blankhalten 
der Gleitflächen einer auf grofse Entfernung zu stellenden Weiche nothwendiger 
als bei einer von Hand zu bewegenden Weiche. Mit Einbeziehung der Weichen 
in eine Stellwerksanlage wächst daher auch der Unterhaltungsaufwand. Besser 
ist es aber, wenn die Erzielung einer leichten Bedienung der Stellhebel nicht 
in allen Punkten von der gröfseren oder geringeren Sorgsamkeit bei Ausführung 
der Unterhaltungsarbeiten abhängig ist, sondern wenn Vorkehrungen vorhanden 
sind, welche das Mafs der Unterhaltungsarbeiten einschränken. Dahin gehört 
eine Beseitigung des Zwanges zum Oelen der Gleitbacken, die durch Aufhebung 
der gleitenden Reibung bei der Weichenumstellung sich erzielen läfst. 

Die V o r k e h r u n g e n , welche zur W e i c h e n z u n g e n - E n t l a s t u n g 
dienen, zerfallen wie die Spitzen verschlusse in zwei Gruppen. 
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Bei der ersten Gruppe findet die Einwirkung der Entlastungs-Vorrichtung 
auf je zwei zusammengehörige Zungen gemeinschaftlich statt. Sie entsprechen 
also den Spitzenverschlüssen mit gleichzeitiger Zungenbewegung. 

Die zweite Gruppe hat gesonderte Vorkehrungen für jede Weichenzunge. 
Dieselben sind für beide Arten von Spitzenverschlüssen gleich gut anwendbar. 

Nur solche Vorkehrungen versprechen Erfolg, welche für die Unterhaltung 
keine Schwierigkeiten bieten, insbesondere keine mühsam auszuführende Rein­
haltung erfordern. Eine einfache Art der Ausführung ist daher bei den Vor­
richtungen zum Zweck der Weichenentlastung ganz besonders nothwendig. 

Fig. 98. 

Figur 98 stellt eine Vorrichtung dar, wo die gleitende Reibung der Zungen­
bewegung durch rollende Reibung ersetzt ist. Die aus einem Flacheisen her­
gestellte Zungen-Verbindungsstange ist in der Mitte durch eine Stahl walze 
gestützt, welche in einem mit der Weichenschwelle verbundenen Lager geführt 
ist. Bei mittlerer Lage der Weiclienzungen sind diese um etwa 3 mm von den 
Gleitflächen abgehoben, so dafs das ganze Gewicht der Zungen auf der Walze 
ruht. Ist die Weiche in der einen oder anderen Stellung zum Schlufs gebracht, 
so ist auch die Walze aus der Mittellage auf die dem Weichenverschlufs ent­
sprechende Seite gedrängt; die sc h l i e f s e n d e Zunge hat U e b e r g e w i c h t 
bekommen und ruht auf den Gleitstühlen, die andere bleibt gehoben. Die 
Vortheile der Wirkungsweise dieser Vorkehrung sind einleuchtend. Die Ver­
änderungen an der Weiche selbst, d. i. die Einschaltung einer besondeien 
Weichen -Verbindungsstange ist aber unbequem, kostspielig und für eine aus­
gedehnte Anwendung hinderlich. 

Im practischen Betriebe sind mit der Vorkehrung befriedigende Ergebnisse 
erzielt. 

Zweckmäfsiger bleiben immer die Vorrichtungen der zweiten Gruppe, wo 
jede Zunge für sich entlastet wird. Bei alle den zahlreichen Constructionen 
dieser Gruppe ist gemeinsam, dafs die anschliefsende Zunge immer fest auf den 
Gleitbacken ruht , während die andere gehoben ist, und dafs im Beginn der 
Umstellung die Entlastungs -Vorrichtung zum Wirken kommt, d. h. die Zunge 
von den Gleitstühlen abhebt. 

Ein weit verbreitetes Muster dieser Gattung ist in Figur 99 wieder­
gegeben. 

Unter jeder Zunge befindet sich eine kräftige Blattfeder, die an dem einen 
Ende mit der WTeichenplatte fest verschraubt ist. An dem anderen Ende ist 
die Feder mit einer Rolle verbunden, welche unter die Zunge greift. 

Die Vorrichtung mufs an der Stelle der Zunge angebracht werden, wo 
der Zungenausschlag die Breite des Zungenfufses nicht übersteigt, damit in jeder 
Weichenstellung die Mitte der Rollenachse noch unter der Z unge bleibt. 

Abgesehen von einem häufig nothwendig werdenden Reinigen bezw. Aus­
wechseln der Rollen, welche sich stark abnutzen und einem regelmäfsigen Nach-
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Fig. 99. 

Ein Seitenstück dazu ist die in Fig. 100 angedeutete Vorrichtung, welche 
die Entlastung durch einen rollenden Körper, der sich auf einer der Fahr­
schiene geneigten Ebene abwickelt, bezweckt. Während der Abwickelung rollt 
der Körper auf einer waagerechten Unterlage. Das Nähere ergiebt die Zeich-

Fig. 100. 

nung. Auch diese Vorrichtung erfordert nicht mehr Wartung als die vorher­
gehende. 

Durch solche und ähnliche Vorrichtungen lassen sich die Bewegungs­
widerstände einer Weiche um ein Drittel verringern, ihre Anwendung kann 
daher wohl empfohlen werden. 

§ 67. Einrichtungen zum Schutz gegen Umstellen der Weichen unter 
den durchfahrenden Zügen. 

Alle Vorrichtungen, welche es bezwecken, ein zu frühes Umstellen der 
Weichen zu verhindern, gehen davon aus, das Gewicht des rollenden Zuges 
mit in Wirkung zu bringen. Die Gefahr, welcher vorgebeugt werden soll, 
besteht darin, dafs bei entfernten Weichen, die gegen die Spitze befahren 
werden, ein Umstellen zwischen den Achsen eines Zuges versucht oder aus­
geführt werden kann, wodurch dann bei halb geöffneten oder gar falsch 
liegenden Zungen ein Ablenken der Fahrzeuge und eine Entgleisung herbei­
geführt wird. Es mufs zwar bei einem Sicherungs - Stellwerk immer erst das 
Fahrzeichen am Signal eingezogen sein, damit die Weichen-Stellhebel entriegelt 

ziehen der Schrauben an den Wurzelenden der Blattfedern erheischt die Ein­
richtung keine grofse Wartung. 


